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B = Bachforelle R = Regenbogenforelle S = Saibling Ä = Äsche
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Das Fischen mit lebenden Wirbeltieren.

Der gewerbliche Verkauf von gefangenen Fischen.

Fische lebend mitnehmen

Änderungen sind der Vereinsleitung vorbehalten!

Bestimmungen Jahreskarte Große Naarn

Allgemeine Bestimmungen:

Die allgemeinen Bestimmungen des ASV ASKÖ Naarn-Donau sind einzuhalten. Bei 

Verstoß entscheiden Kontrollor bzw. Vorstand über Konsequenzen. Diese können bis hin 

zum Angelverbot in diesem Fischgewässer führen, ohne dass eine wie immer geartete 

Vergütung geleistet wird.

Die beeideten und dem Verein bestellten Fischereischutzorgane sind zur Kontrolle 

von Fischereilegitimationen wie auch von Fahrzeug, Fischertaschen und 

Fischereigeräten berechtigt. Bei Verstößen ist den Aufforderungen der Schutzorgane 

Folge zu leisten.

Jeder Fischereiberechtigte hat sich mit den Grenzen des Fischwassers vertraut zu 

machen.

Der Angelplatz ist sauber zu halten.

Verboten: 

Vor Fischbeginn sind im Buch bei der Raabmühle Name, Tag und Monat einzutragen.

Zusätzlich untenstehend Tag und Datum (z.B.: Fr. 14.) eintragen.

Jeder entnommene Fisch ist sofort einzutragen. Am Ende des Fischtages ist der 

Ausfang im Buch (Raabmühle) einzutragen bzw. bei keinem Erfolg ein Strich zu 

machen.

Salmoniden sofort nach dem Fang eintragen:

Ausfang: 5 Salmoniden pro Fischtag, Jahresfangzahl 60 Stück.

Folgende Köder sind erlaubt: Blinker, Spinner, Wobbler und künstl. Fliege

Ab 16. September generell Schonhakenpflicht

Nur Spinn- und Fliegenfischen gestattet.

Mindestmaße: Forelle und Saibling 25 cm, Äsche 30 cm

Obere Grenze: In Kurve Nähe Pierbach (Tafel). 

Untere Grenze: Ca. ein Kilometer unterhalb Raabmühle (Tafel).

Fischzeit: 16. März bis 30. November.

Ein Fischtag pro Woche.


